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Einwohnergemeinde Derendingen 

Einwohnergemeinde Kriegstetten 

SCHUTZZONENREGLEMENT FüR DIE GRUNDWASSERFASSUNG 

uEICHHOLzu DER WASSERVERSORGUNG BIBERIST 

Erlass 

Zur Sicherstellung der Trink- und Brauchwasserversorgung wird, gestützt auf 

das kantonale Gesetz über die Rechte am Wasser, das nachstehende Reglement 

erlassen. Integrierender Bestandteil dieses Reglementes ist der Schutzzonen

plan im Massstab 1:1000 des geologischen Büros Dr. Heinrich Jäckli AG, Zürich, 

vom 16. Apri 1 1981 . 
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Art. 1 

1.1 Geltungsbereich 

Das Reglement gilt für das im Schutzzonenplan ausge
schiedene Schutzgebiet 

Geltungs
bere i eh 

1.2 Unterteilung Unterteilung 

Das Schutzgebiet ist unterteilt in die Zonen 
S I = Fassungsbereich 
S II = engere Schutzzone 

- S III = weitere Schutzzone 

Art. 2 

2.1 Nutzungseinschränkungen und Massnahmen 

Die Gewässerschutzgesetzgebung verpflichtet jedermann, 
alle nach den Umständen erforderliche Sorgfalt anzu
wenden, um die Verunreinigung der ober- und unterirdi
schen Gewässer zu vermeiden. 

Sie untersagt, feste, flüssige oder gasförmige Stoffe 
jeder Art, die geeignet sind, das Wasser zu verunrei
ni~en, mittelbar oder unmittelbar in die Gewässer ein
zubringen, abzulagern oder in den Untergrund versickern 
zu lassen (Art. 13 und 14 des eidg. Gewässerschutzge
setzes). 

Es sind nur die zugelassenen Mittel und Stoffe bei der 
Bewirtschaftung anzuwenden. Die für einzelne Produkte 
verfügten Einschränkungen sind einzuhalten. Ferner sind 
die Richtlinien und Empfehlungen der eidgenössischen 
Fachinstanzen zu beachten, insbesondere die 11 Wegleitung 
zur Ausscheidung von Grundwasserschutzbereichen, Grundwas
serschutzzonen und Grundwasserschutzarealen 11 des Bundes
amtes für Umweltschutz im Oktober 1977. 

Allgemeines 
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2.2 Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Parkanlagen 

a. Bodennutzung 

- Grasbau 
- Weidegang 
- Ackerbau 
- Kleingärten 
- landwirt. Intensivkulturen (Obst-, Wein-, 

Gemüsekulturen) 
- Grünflächen, Parkanlagen; Bäder und Sportanlagen 

(sanitäre Einrichtungen ausserhalb der Zone II) 
Wald 

b. Düngung 

- Jauche, Mist, Kehrichtreifkompost 

1) In Zone II gilt: 

pro Gabe darf nicht mehr als 30 ~ Jauche oder 
20 Tonnen Mist oder Kehrichtreifkompost je ha ausge
bracht werden; im Jahr sind 2 bis 3 Einzelgaben zu
lässig. 
Die Jauche ist gleichmässig zu verteilen. Ver
schlauchungen sind nicht gestattet. Ansammlungen 
von Jauche in Geländevertiefungen sind zu ver
meiden. Der Boden darf während des Ausbringens 
weder gefroren, mit Schnee bedeckt noch wasserge
sättigt sein. Deshalb ist das Ausbringen bei oder 
unmittelbar nach starken Regenfällen sowie während 
oder kurz nach der Schneeschmelze untersagt. 

Klärschlamm, Kehrichtkompost, Kehrichtfrisch
kornpost 

- Handelsdünger 

c. Pflanzenschutz, Unkrautvertilgung 

ehern. Pf)anzenschutzmittel und Agrikultur
Chemikalien einschliesslich Phytohormonen soweit 
sie von der Eidg. landwirtschaftlichen Forschungs
anstalt Wädenswil zugelassen sind 

- Forstchemikalien bei gelagertem Nutzholz 
- Herbizide 
- Zubereitung und Beseitigung der erwähnten Mittel 

Legende: 

+ zugelassen 

+
1) mit Einschränkungen gernäss Anmerkung 1) zugelassen 

nicht zugelassen 

k das Kant. Amt für Wasserwirtschaft prüft jedes 
Baugesuch und erteilt eine Bewilligung mit den 
notwendigen Auflagen für den Bau und den Betrieb 

S I II III 

+ + + 
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2.3 Bauliche Anlagen 

2.3.1 Neubauanlagen 

a. Hochbauten 

-ohne Schmutzwasseranfall; ohne Erzeugung 
Verwendung, Beförderung, Umschlag, Lagerung 
von wassergefährdenden Stoffen 
mit Schmutzwasseranfall und mit nur geringer 
Erzeugung, Verwendung, Beförderung, Lagerung 
und Umschlag von wassergefährdenden Stoffen 

-mit industrieller und gewerblicher Nutzung und 
grosser Erzeugung, Verwendung, Beförderung, 
Lagerung und Umschlag von wassergefährdenden 
Stoffen 

b. Fundation und Aehnliches 

- maximale Tiefe von UK Fundament: 

in Zone S II = Kote 450 m ü.M. 
in Zone S III = Kote 449 m ü.M. 

- Ramm- und Bohrpfählung 
Injektionen, Dichtungswände 

c. Abwasseranlagen 

- Schmutzwasserleitungen 
- Jauchegruben und Jaucheleitungen 
- Sickerschächte für alle Abwässer; 

Kühlwasser, Wasser aus Wärmepumpen 
- Sickerschächte für Dachwasser 

d. Verkehrsanlagen 

- Strassen, unter Einhaltun~ der Richtlinien 
des eidg. Departements des Innern betr. Ge
wässerschutzmassnahmen beim Strassenbau 

- Bahnlinien 
- Tunnels, Unterführungen, Einschnitte 
- Autoabstellplätze, Garagevorplätze mit dich-

tem Belag, Randbordüren und Ableiten des Wassers 
- Autoabstellplätze, Garagevorplätze ohne 

dichten Belag und ohne Wasser- und Kanalisations
anschluss 

- grössere und kleinere gewerbliche, öffent
liche und grössere private Autowaschplätze 

S I II III 

Neubauanlagen 

Hochbauten 
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e. Tankanlagen, Rohrleitungen 

Die Lagerung von grundwassergefährdenden Stoffen 
ist auf das absolut notwendige Mass zu beschränken. 
Soweit zumutbar, sind anstelle flüssiger Brenn
stoffe das Grundwasser nicht gefährdende Energie
träger zu verwenden. 

- kleine Tanks bis 30'000 Liter Nutzinhalt 
je Schutzbauwerk und Gebäude für Heizöl bei 
unter Punkt a) zugelassenen Hochbauten 

- kleine Tanks für andere wassergefährdende 
Flüssigkeiten und Gase bei unter Punkt a) 
zugelassenen Hochbauten 

- Rohrleitungen für gasförmige Brenn- und 
Treibstoffe 

2.3.2 Bestehende Bauten und Anlagen 

a. Abwasseranlagen 

1) in Zone S II und S III gilt: 

Vorhandene Abwasseranlagen sind auf ihre Dichtig- · 
keit zu prüfen und, wenn nötig, auf Kosten des Eigen
tümers abzudichten oder zu ersetzen, oder aufzuheben. 
Die Prüfung hat innert 2 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Reglementes, die Reparatur, der Ersatz oder 
die Aufhebung hat innert 5 Jahren nach der Prüfung 
zu erfolgen. Bei unmittelbarer Gefährdung der 
Wasserversorgung sind die Massnahmen sofort durch
zuführen. 

b. Verkehrsanlagen 

2) Die Strassen sind im Bereich der Schutzzone mit 
dem Hinweissignal "Grundwasser" zu signalisieren. 

2.4 Verschiedene Oberflächennutzungen 

- Hartplätze bei Sportanlagen, wobei zur Erstel
lung und Pflege keine wassergefährdenden Ma
terialien verwendet werden dürfen 

- Zelt, Wohnwagen- und Mobilheimplätze mit Kana
lisationsanschluss 
Materiallager und Deponien im Freien wie: 

- lösliche Stoffe, wassergefährdende 
Flüssigkeiten 

- feste, unlösliche Stoffe 
- Mistlagerung 

2.5 Materialentnahme (Kiesgruben) 

S I II III 
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Art. 3 

Ausnahmen von den vorstehenden Vorschriften können 
nach Anhörung der örtlich zuständigen Einwohnergemeinde 
und der Wasserversorgung Biberist vom Kant. Amt für 
Wasserwirtschaft zugelassen werden, sofern der Nach
weis erbracht ist, dass dadurch keine unmittelbare 
oder spätere Gefährdung der Grundwasserfassung erfolgt. 

Art. 4 

Wo nicht anders erwähnt, ist die örtlich zuständige 
Einwohnergemeinde für Anwendung und Kontrolle dieses 
Reglementes zuständig. 

( Art. 5 

Bei Widerhandlungen gegen dieses Reglement gelten 
die Strafbestimmungen der eidg. und kant. Gewäs
serschutzgesetzgebung. 
Der Schutzzonenplan und dieses Reglement gelten auf 
unbestimmte Zeit - künftige gesetzliche Bestimmungen 
des Bundes oder des Kantons bleiben vorbehalten. 

Art. 6 

Die vorstehend ~rwähnte öffentlich-rechtliche 
Nutzungsbeschränkung ist bei den betroffenen 
Liegenschaften im Grundbuch wie folgt anzumerken: 

11 Massnahme·n zum Schutze des Grundwassers .. 

Art. 7 

Der Schutzzonenplan und dieses Reglement treten 
nach Genehmigung durch den Regierungsrat des 
Kantons Solothurn in Kraft. 

Ausnahmen 

Zuständigkeit 
Kontrolle 

Strafbestim
mungen 

Gültigkeits
dauer 

Grundbuch
eintrag 

Inkraft
treten 
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Oeffentl i ehe Planauflage vom -~ ~: J? .· ... b i s ?,. 1· .1-:. f>. -1 .. 

Genehmigt durch den Regierungsrat des Kantons Solothurn 

durch Beschluss No. 6.2. ('.0 ... vom -:19~ ~-. <f. -1 

Der Staatsschreiber: 


